
Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Feuerschutz empfiehlt mehrheitlich bei einer Ent-
haltung folgenden Beschluss: 
 
Die Straßenreinigungsgebührensatzung wird in der als Anlage beigefügten Fassung mit Wirkung 
vom 01.01.2022 beschlossen. 


